
Anlage 1 zum Betreuungsvertrag 2025-2026 

 

Ordnung der Kindertageseinrichtung 

 
Das Kind in seiner von Gott gegebenen Würde und Einzigartigkeit steht im Mittelpunkt des Angebots 
evangelischer Kindertageseinrichtungen und der damit verbundenen Betreuungs-, Bildungs- und Er-
ziehungsarbeit.  

Die Arbeit in evangelischen Kindertageseinrichtungen ist an christlichen Grundsätzen ausgerichtet. 
Bildung in evangelischer Verantwortung ist untrennbar verbunden mit der Frage, aus welchen Quel-
len Menschen schöpfen, aus welchen Wurzeln heraus sie sich entfalten, wenn sie ihre Eigenständig-
keit zu leben versuchen.  

Die Erziehungspartnerschaft von Eltern und pädagogischem Personal ist Bestandteil der Arbeit in 
evangelischen Kindertageseinrichtungen.  

 

1 Aufnahme 

1.1 Ein Rechtsanspruch auf einen Platz in der Kindertageseinrichtung besteht erst dann, wenn 
ein Betreuungsvertrag zwischen dem Träger der Einrichtung und den Personensorgeberech-
tigten abgeschlossen ist. 

1.2 Die Leitung entscheidet über die Zuordnung des Kindes zu einer Gruppe der Kindertagesein-
richtung nach pädagogischen Erfordernissen und dem Alter des Kindes. 

1.3 Kinder, die behindert oder von Behinderung bedroht sind, sollen in die Kindertageseinrich-
tung aufgenommen werden, um gleichberechtigte Teilhabe zu ermöglichen. Um ihren beson-
deren Lebenslagen Rechnung zu tragen, bedarf es geeigneter Maßnahmen. 

 

2 Besuch der Kindertageseinrichtung 

2.1 Im Interesse des Kindes und der Gruppe soll die Kindertageseinrichtung regelmäßig besucht 
werden. 

2.2 Bei Fernbleiben des Kindes ist es notwendig, dass die Personensorgeberechtigten unverzüg-
lich die Kindertageseinrichtung verständigen. 

2.3 Akut kranke Kinder können nicht in der Kindertageseinrichtung betreut werden. 

2.4 Bei Erkrankung des Kindes an einer übertragbaren, meldepflichtigen Krankheit (siehe Beleh-
rung § 34 IfSG, Anlage zum Betreuungsvertrag), muss die Einrichtung unverzüglich benach-
richtigt werden. Bei einigen Erkrankungen ist eine Wiederzulassung zum Besuch der Einrich-
tung erst mit ärztlichem Attest wieder möglich. Grundlage dafür sind die jeweils gültigen 
„Empfehlungen zur Wiederzulassung in Gemeinschaftseinrichtungen“ des Bayerischen Lan-
desamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. 

 

3 Wohnungswechsel, Erreichbarkeit 

3.1 Bei einem Wohnungswechsel oder vorübergehendem anderen Aufenthalt der Personensor-
geberechtigten (z.B. Urlaub, Kur, Krankheitsaufenthalt) ist der Leitung unverzüglich die neue 
Anschrift und Telefonnummer mitzuteilen. 

3.2 Eine schnelle und zuverlässige Erreichbarkeit der Personensorgeberechtigten ist zu gewähr-
leisten (z.B. durch private/mobile Telefon- und/oder Geschäftsnummern).  

 

4 Hin- und Rückweg zur Kindertageseinrichtung/Abholberechtigte 

4.1 Die Aufsichtspflicht für den Hin- und Rückweg zur Einrichtung (sowie bei Schulkindern die 
Schulwege) liegt allein bei den Personensorgeberechtigten.  

4.2 Kinder im Vorschulalter sind in die Einrichtung zu bringen und dem pädagogischen Personal 
zu übergeben, wenn nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist.  
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4.3 Das Bringen und Abholen von Schulkindern durch Erwachsene ist nicht zwingend vorgege-
ben. Sofern nicht etwas anderes ausdrücklich vereinbart ist, beginnt die Aufsichtspflicht der 
Kindertageseinrichtung in der Regel, wenn das Kind die Einrichtung betritt und endet, wenn 
das Kind die Einrichtung verlässt. 

Sollte ein Schulkind nicht in die Einrichtung kommen, so ist eine rechtzeitige Information 
durch die Personensorgeberechtigten zwingend erforderlich. 

Sollten die Mitarbeitenden der Einrichtung im Einzelfall feststellen, dass gefahrerhöhende 
Umstände eingetreten sind (z.B. Gewitter, erhöhtes Verkehrsaufkommen, akute Erkrankung 
des Kindes), behält sich die Einrichtung vor, auf einer Abholung des Kindes durch Sie oder 
eine beauftragte Person (siehe Betreuungsvertrag) zu bestehen. 

4.4 Die Leitung der Einrichtung ist darüber zu informieren, wer zum Abholen des Kindes berech-
tigt ist.  

 

5 Betreuungsjahr 

Das Betreuungsjahr beginnt am 1. September und endet am 31. August des darauffolgenden 
Jahres. 

 

6 Buchungszeiten 

6.1 Grundsätzlich gelten die gebuchten Zeiten für die Dauer des Betreuungsvertrags laut Bu-
chungsbeleg. 

6.2 Eine Änderung der vereinbarten Buchungszeit ist in beiderseitigem Einvernehmen im Rah-
men der vorhandenen Kapazitäten der Kindertageseinrichtung möglich. Ein Rechtsanspruch 
hierauf besteht jedoch nicht. 

 

7 Schließzeitenregelung 

7.1 Die Schließzeiten der Einrichtung werden vom Träger unter Einhaltung rechtlicher Bestim-
mungen festgelegt und rechtzeitig bekannt gegeben. 

7.2 Die Einrichtung kann wegen unvermeidlicher Baumaßnahmen, unüberbrückbarer Personal-
schwierigkeiten oder wenn aufgrund von höherer Gewalt die Aufsicht sowie Bildung, Erzie-
hung und Betreuung der Kinder nicht mehr ausreichend gewährleistet ist, geschlossen wer-
den. Die Kindertageseinrichtung kann außerdem auf Anordnung des Gesundheitsamtes oder 
anderer Behörden zeitweilig geschlossen werden. Bei Vorliegen der genannten Gründe ist 
der Träger berechtigt, statt einer vollständigen Schließung nach Möglichkeit die Betreuung 
der Kinder hinsichtlich Anzahl und täglicher Betreuungszeit auch während des laufenden Be-
treuungsjahres zu ändern oder vorübergehend zu reduzieren. Die Personensorgeberechtig-
ten sind frühestmöglich zu unterrichten. 

 

8 Kostenbeteiligung der Personensorgeberechtigten  

8.1 Mit dem Elternbeitrag beteiligen sich die Personensorgeberechtigten an den Kosten der Kin-
dertageseinrichtung. Der überwiegende Anteil der Kosten wird durch staatliche und kommu-
nale Förderung gedeckt. 

8.2 Die Höhe des Beitrages wird vom Träger nach Anhörung des Elternbeirats festgelegt. Sie 
wird den Personenberechtigten mitgeteilt. Ab dem Monat der vertraglich vereinbarten Auf-
nahme des Kindes sind die Personensorgeberechtigten zur Entrichtung des Beitrags ver-
pflichtet. Der Beitrag ist bis zum Vertragsende zu bezahlen. 

8.3 Die Höhe der Beitragsstaffelungen und ggf. Ermäßigungen (z.B. für Geschwisterkinder) ob-
liegen dem Träger im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten. 

8.4 Die Aufnahme des Kindes in die Kindertageseinrichtung ist nicht von der wirtschaftlichen 
Lage der Personensorgeberechtigten abhängig. Im Bedarfsfall kann von den Personensorge-
berechtigten die Übernahme des Beitrages beim Jugendamt/Sozialamt beantragt werden. 
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8.5 Der Träger prüft jährlich, ob die Beitragshöhe noch angemessen ist, insbesondere hinsicht-
lich der Personalkosten. Bei Änderungen setzt er den zusätzlich oder ggf. weniger zu zahlen-
den Betrag nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) fest. Beitragsänderungen werden rechtzei-
tig bekannt gegeben, spätestens drei Monate vor Wirksamwerden der Änderung. 

8.6 Mit der Unterzeichnung des Betreuungsvertrags erklären sich die Personensorgeberechtig-
ten mit diesem Verfahren einverstanden.  

8.7 Der in Art. 23 BayKiBiG geregelte Elternbeitragszuschuss wird mit den Elternbeiträgen laut 
Beitragstabelle verrechnet. Es handelt sich um die Weitergabe staatlicher Mittel in dem je-
weils gesetzlich vorgegebenen Umfang. 

8.8 Bei Krankheit oder sonstiger Abwesenheit des Kindes ist der Beitrag in voller Höhe zu ent-
richten. Gleiches gilt während der Schließzeiten gemäß Ziffer 7.1. 

8.9 Wird die Einrichtung aufgrund der in Ziffer 7.2 aufgeführten Gründe geschlossen, entfällt die 
Pflicht zur Beitragszahlung am Ende des der Schließung folgenden Kalendermonats. Glei-
ches gilt für den Fall, dass behördliche Betretungs- und/oder Betreuungsverbote für Kinder 
ausgesprochen wurden. 

8.10 Wird aus den in Ziffer 7.2 genannten Gründen eine Einschränkung des vereinbarten Betreu-
ungsumfangs erforderlich, so kann der Elternbeitrag gemindert werden, wenn die Einschrän-
kungen mehr als 60 % des vereinbarten Betreuungsumfangs ausmachen. Der Anspruch auf 
Minderung beginnt in diesen Fällen mit dem Ende des auf den Beginn der Maßnahmen fol-
genden Kalendermonats. 

8.11 Wenn und soweit aufgrund von Schließungen oder Einschränkungen der Betreuungsleistun-
gen finanzielle Erstattungen von Elternbeiträgen durch Behörden erfolgen, werden die Erstat-
tungen anteilig auf den Elternbeitrag angerechnet.  

8.12 Ein weitergehender Schadensersatzanspruch der Personensorgeberechtigten gegenüber 
dem Träger ist ausgeschlossen, soweit die Ursachen für die Nichteinhaltung des vereinbar-
ten zeitlichen Betreuungsumfangs nicht auf grob fahrlässigem oder vorsätzlichem Verhalten 
des Trägers beruhen. 

 

9 Aufsicht und Versicherung 

9.1 Das pädagogische Personal übt während der Öffnungszeit der Kindertageseinrichtung über 
die ihnen anvertrauten Kinder die Aufsicht aus. Es ist im Rahmen seiner Pflichten für das 
Wohl der Kinder verantwortlich. 

9.2 Eine einseitige Veränderung der Abholberechtigung kann bei getrenntlebenden oder ge-
schiedenen Personensorgeberechtigten mit gemeinsamer elterlicher Sorge nur der Elternteil 
vornehmen, bei dem das Kind lebt (Alltagssorge). 

9.3 Für die Kinder besteht im Rahmen der gesetzlichen Regelungen für die Unfallversicherung 
Versicherungsschutz. Unfälle auf dem Hin- und Rückweg sind der Leitung unverzüglich zu 
melden, damit der Unfall der zuständigen Versicherung angezeigt werden kann. 

9.4 Alle von den Kindern mitgebrachten Gegenstände, insbesondere Spielzeug, Fahrräder usw., 
sind grundsätzlich nicht versichert. Hinsichtlich verlorener oder beschädigter Gegenstände 
gelten die vertraglichen Haftungsregeln. Es wird empfohlen, mitgebrachte Gegenstände mit 
dem Namen des Kindes zu kennzeichnen. 

 

10 Elternbeirat  

Zur Förderung der besseren Zusammenarbeit von Eltern, pädagogischem Personal und Trä-
ger wird ein Elternbeirat eingerichtet. Näheres regeln die jeweils geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen (Art. 14 BayKiBiG). 
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11 Medikamentengabe 

Grundsätzlich werden in der Einrichtung keine Medikamente durch Mitarbeitende verab-
reicht. In individuellen Ausnahmefällen können verschreibungspflichtige Medikamente ge-
mäß schriftlicher Verordnung des behandelnden Arztes verabreicht werden, wenn für den 
jeweiligen Einzelfall eine schriftliche Beauftragung durch die Personensorgeberechtigten vor-
liegt. Diese ist jeweils für den konkreten Einzelfall zu formulieren. 

 

12 Kündigung des Platzes 

12.1 Die ersten zwei Monate ab Aufnahme des Kindes gelten als Probezeit. Vom Vertragsab-
schluss bis zum Ablauf dieser Zeit kann der Vertrag von beiden Seiten mit einer Frist von 
zwei Wochen zum Monatsende ohne Angabe von Gründen gekündigt werden. 

12.2 Nach Ablauf der Probezeit kann der Vertrag von beiden Seiten mit einer Frist von vier Wo-
chen zum Monatsende ohne Angabe von Gründen gekündigt werden. 

12.3 Im laufenden Betreuungsjahr kann letztmalig mit Wirkung zum 30. Juni oder zum Ende des 
Betreuungsjahres (31.08.) gekündigt werden. Eine Kündigung mit Wirkung zu Ende Juli ist 
daher nicht möglich.  

12.4 Eine fristlose Kündigung ist nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes zulässig. Ein wichtiger 
Grund liegt insbesondere vor, wenn 

◼ die Personensorgeberechtigten wiederholt und trotz Abmahnung gegen die Regelungen 
des Betreuungsvertrags oder der Ordnung der Kindertageseinrichtung verstoßen oder 
nachhaltig einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit den pädagogischen Mitarbei-
tenden bei der Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder zuwiderhandeln. 

◼ die Personensorgeberechtigten mit der Entrichtung der Beiträge für mindestens zwei Mo-
nate im Rückstand sind. 

12.5 Jede Kündigung bedarf der Textform.  

 

13 Haftungsausschluss 

13.1 Der Träger haftet für Schäden nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Von diesen Haf-
tungsbeschränkungen ausgenommen sind Schäden aus der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit. 

13.2 Für Schäden, die den Benutzern der Einrichtung durch Dritte zugefügt werden, haftet der 
Träger nicht. Eine Haftung wegen eventueller Verletzung der Aufsichtspflicht bleibt unbe-
rührt. 

 

14 Pädagogische Konzeption 

Grundlage der pädagogischen Arbeit der Kindertageseinrichtung ist die Konzeption (nach  
§ 45 SGB VIII). Sie wird regelmäßig überprüft, weiterentwickelt und in geeigneter Weise ver-
öffentlicht. 

 

 


